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Oskar Reck

Der Bundesrat und die
Massenmedien

er Bundesrat hat keine Presse.
Einer Regierung, der alle großen

Landesparteien zugehören,

wissen sich selbst die Parteiblätter

nur noch zu Teilen verpflichtet,
geschweige denn die als unabhängig
etikettierten. Die Zeit, da Regierungspolitik

von willigen Parteifreunden in
den Redaktionen interpretiert und
verteidigt wurde, ist längst vorbei.
Noch gibt es eine loyale (und das will
sagen: staatsbürgerlich verpflichtete)
Presse, aber keine regierungstreue
mehr, die sich als Sprachrohr anbietet.

Unterstützung, Bekämpfung oder
Verschweigen bundesrätlicher Vorlagen

und Maßnahmen sind für die
politischen Blätter Entscheidungen von
Fall zu Fall.

Seit die Presse ihr Publizitätsmonopol

eingebüßt hat, ist ihr die Regierung

freilich auch nicht mehr
ausgeliefert. Radio und Fernsehen eröffnen
der Exekutive fortgesetzt die Möglichkeit,

ihre Aktivität darzustellen. Nur
erhebt sich vor den Massenmedien,
die ja nicht die vielfach geteilten
Macht- und Interessenverhältnisse der
Presse aufweisen, sofort die Frage
nach dem Mißbrauch von Monopolpositionen.

In der Tat ist solcher
Mißbrauch in sehr verschiedenartiger
Ausprägung von Hitler bis de Gaulle
zu belegen. Die ihrem Wesen nach
zentralistischen Medien Fernsehen
und Radio sind, wie hier anzumerken
wäre, in ihrer leichten Verfügbarkeit
und Manipulierbarkeit zur Behändi-

gung durch eine entschlossene Regierung

ohnehin noch besser als die
zumeist dezentralisierte Presse
disponiert.

Auch die enragiertesten Kritiker
der hiesigen Lage versteigen sich nur
selten und durchaus wider besseres
Wissen zur Behauptung, Radio und
Fernsehen in der Schweiz seien von
der Landesregierung gesteuert. Selbst
wenn diese dazu geneigt wäre, fehlte
ihr der für dieses subtile Geschäft
taugliche Stab, und die nicht minder
benötigte Diskretion wäre in unserer
an und für sich schon porösen und in
der Praxis noch poröser gewordenen
Staatsform vollends nicht zu erlan¬

gen. Ist also von Regierungsabhängigkeit
nicht zu reden, so gewiß von der

Bindung an die etablierte Ordnung
insofern, als in der Verbindung von
Außendruck und Selbstzensur die
mittlere Linie und der Proporz die
Szene beherrschen. Daß es im Einzelfall

zu Äußerungen des Mißfallens
aus der Landesregierung kommt, die
in Radio und Fernsehen als bedrük-
kende Interventionen empfunden werden,

und daß - wiederum in Einzelfällen

- bundesrätliche Wünsche die
Zusammensetzung von Gesprächsrunden

mitbestimmen können, gehört in
dieses Bild keineswegs unter
obrigkeitlicher Fuchtel lebender, aber jeder
Art von Einflüssen ausgesetzter
Massenmedien.

Dieser Zustand, unserem Hang zu
helvetischen Halbheiten entsprechend,
bewirkt das in unserer Öffentlichkeit
verbreitete Gefühl der Führungslosig-
keit im Staate. Mit Erklärungen im
Parlament, mit Pressekonferenzen
und Communiqués ist Regierungspolitik

nicht mehr darzustellen und der
Bevölkerung verständlich zu machen.
Die Regierung braucht vielmehr zur
Öffentlichkeit den direkten und
kontinuierlichen Zugang: Sie muß, mit
andern Worten durch eines ihrer
Mitglieder oder ihren Sprechern ihre
Absichten oder Entscheide fortlaufend
aus eigenem Willen und ohne irgendwelche

Zwischeninstanzen direkt
interpretieren. Nur so kommt es zur
unverstellten Begegnung zwischen Volk
und Regierung - und nur so, mit
genau bezeichneten Sendezeiten für die
Exekutive, ist in den Massenmedien
auch eine saubere Abgrenzung
zwischen Offiziellem und der
Auseinandersetzung mit dem Offiziellen mög¬

lich. Die Regierung hat nicht nur
einen Anspruch darauf, sondern die
demokratische Pflicht, ihre Politik mit
den Mitteln moderner Information
fortgesetzt darzustellen; die Massenmedien

wiederum können ihren Auftrag

allein unter dem Titel einer
möglichst weitgespannten (und auch
ausgenützten) Programmfreiheit erfüllen.
Mithin bleibt nur die rigorose
Ausscheidung im Gebrauch von Fernsehen

und Radio. Sie ist die Voraussetzung

einer klar strukturierten
Informationspolitik. F°J

Auflösung des Kreuzworträtsels
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Ein höchst praktisches
Gerät von bleibendem
Wert ist

Elpema AG, 2500 Biel,
La Niccaweg 17, Telefon 032 / 2 49 02

der beliebte elektrische

Fus3- und
Nagelpfleger

Bequem, einfach und schmerzlos entfernen Sie:
Hornhaut, Hühneraugen, eingewachsene und
dicke Nägel. Schleifen und Polieren der
Fingernägel ohne Mühe, nach neuester Methode.
PEDIMAN enthält reichhaltiges, dauerhaftes
We rkzeugsortiment und ausführliche
Bedienungsanleitung. Verlangen Sie den illustrierten
Gratisprospekt oder unverbindliche Vorführung.
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